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Mischehen ohne irchliche Irauung?

Die deutsche Mischehen-Situation und die kirchliche Formvorschrift

Dıe Mischehe und ein Ende! urch dıe Beratungen der römischen Bischotssynode und
die Diskussion ıhrer Ergebnisse 1st die Frage der kirchlichen Ordnung der relig1Öös DCc-
mischten Ehe wieder einmal besonders akut. Wıe wird sıch Rom entscheiden angesichts
der Vorschläge und Voten der Bischofssynode, angesichts besonders der Verschieden-
heit, Ja Widersprüchlichkeit der Meınungen und Wünsche der Bischöfe 1in aller Welt,
dıe dort ZU Ausdruck kamen? Wird „schon wieder“ Neues kommen aum
wel Jahre nach der Neufassung der Mischehenordnung durch Rom 1im März
Und W anlıl wiırd das Neue kommen? Wıiıe ıne atente Krankheıit, die siıch unaufhaltsam
ausbreıitet, steckt dieses ungelöste Problem 1mM KöOrper der Kırche, 1mM Körper VOL allem
auch der Kirche Deutschlands. Deutschland, das klassische Reformationsland. Deutsch-
land, se1it Jahrhunderten das „klassische Mischehenland“. Und VO  } eıit eit un:
1n etzter eıit erschreckend und symptomatisch häufig bricht diese atente Krankheıt
often Aaus, Zum sechsten Mal 1n diesem Jahrhundert und ZU dritten Mal 1n vier Jah-
LEL haben sich dıe höchsten Stellen der katholischen Kirche die grundlegende Rege-
lung dieser w1e scheint sich jeder rechtlichen Regelung eqtziehenden rage be-
mühen müussen!. ymptome einer Krankheit!

och W as kam dabe1i heraus? Das Konzıil brach die Behandlung der Mischehenfrage
1964 ab: 188128  ; konnte siıch nıcht einıgen?. Die Regelung durch Rom 1m März 1966 hat
Aaus oft Zanz entgegengesetzten Gründen aum irgend jemand befriedigt. Die Be-

Sauf der Bischofssynode und autf den ıhr VvOorausgeanscHNCN Bischofskonferen-
7e1 1n aller Welt 1m Sommer und Herbst 1967 haben sıcher in dieser Frage manches
vorangebracht. ber s1ie haben doch auch eın Zweitaches wieder Zanz deutlich gyeze1igt,

Wenn VO: den vielen kleineren der größeren Präzisierungen, Dıfferenzierungen un!: Anpassungen
1mM Laut der Jahrzehnte abgesehen wird, geschah das durch die Konstitution Pıus  > „Provıda“ VO'

15 Januar 1906, M1t ıhren verschiedenen Erganzungs- un: Ausführungsbestimmungen bıs 1n das Jahr
1909; durch das Dekret der Konzilskongregation „Ne temere” VO August 1907 mıiıt Rechtskraft VO'

19 Aprıl 1908; durch das Cu«Cc Rechtsbuch der Kirche „Codex Iurıs Canonicı“ VO Pfingstfest OIr
durch die Erarbeitung un dıe Diskussion des konzıliaren „ Votums ber das Sakrament der Ehe“ 1964;
durch die Instruktion ber dıe Mischehe „Matrimoni1 sacramentum“ der römischen Kongregation für die
Glaubenslehre VO)] 18 Maärz 1966; schliefßlich durch die „Frragen ber die Mischehen“, die aut der rOm1-
schen Bischofssynode 1m Oktober 1967 beraten wurden.

Sıehe 2ZU® Gerhartz, Die Mischehe, das Konzil un die Mischehen-Instruktion, 1n : Theologie
und Philosophie 41 (1966) 376—400; besonders 350, 307
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wenn dazu überhaupt einer Synode bedurft hat Einmal, daß die Unterschiedlichkeit
der Mischehen-Situation 1n den verschiedenen Teilkirchen und daraus mi1t resultierend
die Unterschiedlichkeit der Auffassungen ihrer Vorsteher ZuUur eıit noch csehr oroßß ist,

zroß 1n der Tatı da{ß INa siıch aum noch Iragen kann, ob ıne einheitliche rechtliche
Mischehenordnung für die geEsAMTE Kirche, die über gemeinsame Prinzıpien oder über
ıne gemeinsame Rahmenordnung hınausgeht, möglıch un sinnhaft erscheint. Zum
anderen, da{fß das oftizielle Bemühen ine aAaNgECMESSCNC Ordnung dieses sehr schwie-
rigen Komplexes noch nıcht abgeschlossen iSt. Die Diskussion wiıird weitergehen. Spä-
estens 1mM Zusammenhang MIt der Reform des Kirchenrechts wırd diese rage wieder
auftauchen. Der Präsiıdent der „Kommıissıon für die Revısıon des ırchlichen Rechts-
kodex“, Kardınal Felicı, hat auf der Bischofssynode schon den Wunsch ZU Ausdruck
gebracht, dafß die an rage der Mischehe seiner Kommissıon ZUuUr Ordnung über-
yeben werde. Die Mischehe und eın Ende! Und viele Menschen wenden sich enttäuscht
un resıgnıert ab!

Wıe soll und ann weitergehen? Wohin weıisen die Diskussionen? Wo lıegt wen1g-
ine ZEW1SSE Lösung dieses 11LULr 1in der Einheit 1 Glauben etztlich lösbaren Pro-

blems? Denn 1es ine MUu VO  w vornhereın klar gesehen werden: Be1 jeder möglıchen,
auch noch treundlichen 7zwischenkirchlichen Ordnung der bekenntnisverschiedenen
Ehe leiben oftene Fragen, menschliche Härten, Übel, eben darum, weıl die Mischehe
cselbst Aaus einer Realıtät resultiert, die nıcht se1in soll, die ein bel iSt, nämlich die
Trennung der Kırchen. Von hier AauSs gesehen bleibt die relig1Öös gyemischte Ehe immer
eın schmerzlicher Tatbestand, den keine Kirche wünscht und keine Kırche wünschen
annn

Bevor WIr hier W E1 auch 1Ur in einem Punkt dieses komplexen Problems die
Tatsachen aufzuhellen un die Möglichkeiten einer Antwort aufzuzeigen versuchen,
mussen WIr uns die Schwere der rage vergegenwärtigen, die sıch der kirchlichen
Autorität stellt. Man annn S1e eLw2 tormulı:eren: Wıe annn die Kirche den ıhr VO  -

Gott zukommenden Auftrag erfüllen und für die Erhaltung un Förderung des Jau-
bens zumiıindest des katholischen Partners einer relig1iös gyemischten Ehe, für die katho-
lische Erziehung der Kinder un: auch für die Sakramentalıtät un tatsächliche Unauf-
löslichkeit der Ehe eftektiv Sorge tragen un darauftf hinwirken, ohne den niıchtkatholi-
schen Partner un Zanz allgemeın die nıchtkatholischen Kirchen und Glaubensgemein-
schaften diskriminieren, ohne die Partner dieser Ehe ungebührlichen ruck

setzen und 1n relig1ösen Dıngen 1St bald ungebührlicher Druck gyegeben und ohne
schlief{fßlich das naturgegebene echt auf Ehe positiv-rechtlich UNANSCINCSSCH eiInNZU-
schränken? Das 1St die Frage, die sıch der Kirche stellt, 1n ihrer anNnzcCh Häarte, Ja, wI1e

scheint, 1n ıhrer Ausweglosigkeit. Denn w1e kann 19008  - yleichzeitig das ine Lun und
das andere verhindern? Wıe ann 11a  = gleichzeitig Schranken aufrichten un doch
nıemanden ein- oder aussperren? Und doch MUu die Kırche das ıne LunNn, S1e muß
Glauben und Ehe schützen, un: darf doch das andere nıcht CUB; S1e dart nıemanden
diskrimınieren, 1emandes Gewissen Druck SELZET. Und C 1st doch jedesmal in



Mischehen hne Kirchliche Trauung?

eıner Mischehe ein Nıchtkatholik mitbetroften, der anders denkt un:! anderes gylaubt
als die katholische Kirche

An einem Punkt der kırchlichen Mischehenordnung zeıgt sıch dieses Dilemma ganz
besonders, kristallisiert siıch geradezu 1n ıhm Das 1St die Vorschrift einer bestimmten
Trauungstorm DA Gültigkeit der Ehen VO'  a} Katholiken. Diese kirchliche OrMVOFr-
schrift steht darum auch 1mM Vordergrund der Diskussion bei dem Bemühen ine
sachgerechte Ordnung der Mischehe. Ihr wollen WIr Nsere besondere Aufmerksamkeit
zuwenden. Doch darft INnan sS1e nıcht isoliert etrachten. Sıe 1St CNS verbunden miıt den
anderen Fragen der Lehre und Ordnung VO  } Ehe und Mischehe.

Um sich aber ein Urteil über die rechte Ordnung der Formvorschrift bei Mischehen
bilden können, muß iNan sıch eın rechtes Bild ber die Wirklichkeit der Mischehe
machen. Die Mischehenfrage 1St ıcht lösbar, ohne da{ß iINnan siıch der vollen Tatsache
der Mischehe stellt. Dabei haben WIr un1l5 auf Deutschland beschränken. Die Verhält-
nısse ın anderen Ländern siınd verschieden, als daß WIr Nsere Probleme oder MSSCTE

Lösungen eintach auf sS1e übertragen könnten.

Die Sıtuation 1ın Deutschland

Wenn WIr VO  en eiıner relig1ösen Mischehe sprechen, meınen WIr gewöhnlich die Ehe
e1nes Katholiken mıiıt einem Menschen, der sıch nıcht ZUE katholischen Kirche bekennt,
se1 NnUun Christ oder nıcht. Das 1St natürlich vereintacht gyesprochen, denn hier sind
zahllose Varıationen einer solchen Verbindung möglıch, die 1m konkreten Leben ohl
beachtet werden müussen. Ja, selbst zwischen wel katholischen Partnern annn gzroße
Unterschiede der relig1ösen Haltung geben. uch die kirchliche Ordnung eachtet 1n
gew1ssem Maß diese relig1ösen Unterschiede; aber ausschlaggebend 1St für S1e etztlich
LLUT die Zugehörigkeit oder Nıcht-Zugehörigkeit ZUT katholischen Kirche. Und das hat
seınen Grund Denn nach dem Wıllen des Herrn oll der Glaube seıne Lebensform g..
wınnen in eiıner Glaubensgemeinschaft, 1n der Kirche. Die Kirche wiırd somıt entschei-
dendes Kriıterium des Christseins83. och bleibt wahr, da{fß dieses Verständnis VO  e

Mischehe der komplexen Wirklichkeit nıcht voll entspricht. Dennoch mMu genugen,
sıch dieses Bedenken 1nNs Bewußtsein gehoben haben Hıer eınen diferenzierteren
Begriff VO  S Miıschehe anzuwenden, würde gerade 1M Hınblick auf die vorliegenden
Statistiken die Untersuchung allzusehr erschweren, WEeNN nıcht Sal verunmöglichen.

Um die Gesamtsıtuation der Mischehe 1n Deutschland erhellen, se]en einıge
Zahlen gebracht 1n aller Vorsicht, denn WIFr wıssen heute die „Irrtumsfähigkeit“
der Zahlen und ıhrer Deutung. Wır wollen weder detailliert noch umtfassend se1in.
‚WwWe1l Linıen NUL, die für die rage der Formvorschrift bedeutsam sınd, sollen eın Stück
weıt abgeschritten werden: Dıie Mischehen-Häufigkeit 1n Deutschland, oder: wıe ofte Y CN A » Z Vgl den „Holländischen Katechismus“, als Manuskript gedruckt bei Herder (Freiburg
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werden Mischehen VOTL dem Standesbeamten geschlossen? Die Mischehen-Ungültig-
eıt 1ın Deutschland, oder: Ww1e oft werden Mischehen nıcht VOor dem katholischen Geilist-
lıchen getraut?

Die Zahl der Mischehen in der Bundesrepublik 1St hoch Sie wächst ständig, -
ohl absolut W 1e auch relatıv. Miıllionen VO  w Erwachsenen und Millionen VO  - Kindern
sind davon betroften. Das Wohl un: Wehe der Mischehen un ihre jeweıligen
oder schlechten Folgen werden für die Gesellschaft, für die Familien, für die Kirchen
ımmer weitreichender.

Die tolgenden Zahlen4 sprechen da 1ne deutliche Sprache. Wenigstens 0/9 aller
Ehen, also eLtw2 jede vierte Ehe, sınd heute Mischehen: 1965 28,4 0/9 Sehen
WIr aber SCNAUCT und etrachten das, W A4S uns hier besonders interessiert, nämlich
die Mischehen-Häufigkeit bei den Katholiken, stellen WIr fest, daß, 3881 den
staatlıchen Eheschließungen, bei denen weniıgstens ein Teil Katholik WAar, jede zweıte
bıs dritte Ehe, die ein Katholik abschließt, ine glaubensverschiedene Fhe 1St. Die ab-
soluten Zahlen für das Jahr 1962 (in Klammern die Zahlen für das Jahr 1965 sind
diese: Be1 294 01010 (276 000) staatlichen Eheschließungen VO  e Katholiken 123 000
(422 000) Mischehen: das sind rund 0/9 (44 0/9) aller Eheschließungen VO  3 Katho-
liken

Schaut INa  - L11LU  ; aber nıcht auf die Eheschließungen VO  - Katholiken, sondern auf
die eheschließenden Katholiken, zählt INa  } also nıcht die Fhen und Mischehen, die VO  ‚o}

Katholiken eingegangen werden, sondern die Katholiken, die diese Ehen eingehen,
ergibt sıch folgendes Bild 1965 haben 429 000 Katholiken standesamtlich geheiratet,
davon schlossen 307 01010 Katholiken ine konfessionsgleiche un:! DD 01010 1ne kon-
fessionsgemischte Ehe: rund 29 0/9 aller Katholiken oder fast jeder dritte Katholik,
der heiratete, Sing also 1965 iıne Mischehe e1n.

Zählt InNnan LLU.  w diese absoluten Zahlen VO'  ; Jahren bis MMM  5
nımmt inNnan also 1Ur ıne Ehedauer VO  - 1mM chnitt Jahren d dann o1ibt heute
eLw2 2; Miıllionen Katholiken Deutschlands, die in eiıner Mischehe leben Nehmen WIr
we1 Kinder autf jede Ehe A, sind das 4, Miılliıonen Kiınder (bıs Jahren) in
oder AUS einer Mischehe. Im Gesamt sınd rund Millionen Menschen der Bundes-
republik Deutschland, die VO  w diesem Problem berührt werden.

Angesichts dieser Tatsachen fragt sıch doch, ob nıcht der natürliche Saturationspunkt
ZuLt w1e erreicht 1St, ob nıcht nach der religions-sozi0logischen Zusammensetzung

unseres Volkes und den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung sich diese Zahlen
Sar nıcht mehr wesentlich erhöhen können, und ob also nıcht die kirchliche Ordnung,
die doch das erklärte Ziel hatte, diese Mischehen verhüten, ZUuLt w1e völlig VelI-

Sagt hat Auch für die Zukunft ISt da bezüglich der Mischehen-Häufigkeit nıchts ande-

Aus den „Statistischen Jahrbüchern tür dıe Bundesrepublik Deutschland“, den „Kirchlichen Hand-
büchern für das katholische Deutschland“ und den „Statistischen Beilagen Z.U! Amitsblatt der Evangelı-
schen Kiırche 1n Deutschland“.
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CS er Meinungsumfragen bekannter Institute der Bundesrepublik bei Ju-
gendlichen und bei Erwachsenen haben ergeben, daß etwa wel Drittel der Katholiken
und Protestanten in Deutschland heute einer Mischehe grundsätzlich unbedenklich
yegenüberstehen, während noch nıcht einmal eın Drittel siıch grundsätzlich S1e
entscheidet?.

Die Hauptfaktoren dieser gyroßen Mischehenverbreitung lıegen einmal 1n der gIO*
en Konfessionsmischung; s1e wurde durch die Folgen des Krieges mMi1t den bekannten
Bevölkerungsumwälzungen und durch S66 in jeder Hinsicht mobilfreudige Welt
gefördert. Zum andern in der gegenseitigen Konfessionsfreundlichkeit des heutigen
Menschen, WEeNnNn iINan nıcht SAl schon VO  w einem Konfessionsindifferentismus sprechen
mufß Anders ausgedrückt: Eın rechter oder eın falsch verstandener Okumenismus tragt
ZUr Mischehenhäufigkeit bei Die Statistiken sprechen da wiederum eine klare Sprache.
Wır Ainden eiınen merklichen und merkwürdigen Einschnitt 1m Jahr 1963, dem ersten

Jahr nach Konzilsbeginn. Während in den Jahren 1951 bis 1962 die jährliche Zuwachs-
rAatife der Mischehen 1m Schnitt bei O: 0/9 lag, stieg sie 1n den Jahren im
Schnitt autf S 0/9 Es schien also ZUL, auch die Zahlen VO  w 1962 anzuführen, damıiıt
niemand SCH kann, dieser konziliare Okumenismus se1 VOTL allem der großen Ver-
breitung der Mischehe heute schuld

Liegen bezüglich der Mischehen-Häufigkeit schon erschreckend hohe Zahlen VOT,
wird noch erschreckender, wenn WIFLr nach der katholisch-kirchlichen Trauung und

damıt nach der Gültigkeit oder Ungültigkeit dieser gemischten Ehen der Katholiken
Iragen. Im Jahr 1962 haben sıch in der Bundesrepublik VO:  a 171 01010 eın katholischen
Fhen 162 01010 auch kirchlich trauen lassen: das sind rund 0/9 (3anz anders aber sieht

MI1t den katholisch-kirchlichen Trauungen bei den Mischehen MI1t einem Katholiken
AUuS,. Von 123 01010 dieser Ehen 1m Jahr 1962 wurden 1Ur 53 500 katholisch DEITAUT; das
sind 1LLUr rund 0/9 Das heißt aber, da{fß allein 1m Jahr 1962 rund 55 0/9 dieser isch-
ehen kırchlich ungültige Ehen sind, also mehr als die Hälfte: da{fß allein 1n diesem Jahr
rund 01010 Katholiken in der Bundesrepublik 1i1ne ungültige Mischehe eingıngen.

Machen Wır 1U  - och einmal das Rechenexempel und zählen die absoluten Zahlen
dieser ungültigen Mischehen VO  w Katholiken VO  } Jahren (1948—1967) Z  INMECN,
nehmen WI1r also wıederum 1Ur ine Ehedauer VO  e Jahren d dann ergibt sıch rech-
nerisch, da{iß heute in der Bundesrepublik eLIwa2 1/4 Millionen Mischehen VO  $ Katho-
liken 1Dt, die ungültige Ehen sind, weiıl s1e nıcht katholisch kirchlich geLraut wurden.
Die Zahl derer, die davon betroften sind Erwachsene und Kinder (bis Jah-
ren) lıegt bei Millionen. Doch nehmen WI1r ZU Abschlufß einmal A, dafß eın —-

wahrscheinlich hoher Satz VO  $ einem Drittel dieser Mischehen Ehen Geschiedener siınd,

T  T Dabei besteht 7zwischen den beiden religiösen Gruppen 1Ur eın geringer Unterschied. Je nach der
Umfrage 7—6 0/9 der Katholiken „skeptischer“ gegenüber der Mischehe als die Protestanten. Diıe
Prozentzahlen der „unbedenklichen“ Jugendlichen lagen eın wen1g ber den Zahlen der entsprechenden
Erwachsenen.
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dıe die katholische Kirche also al nıcht Lrauen könnte, dann leiben doch immer
noch 750 01010 Mischehen VO  ; Katholiken®, die deswegen ungültig sind, weıl die Vor-
schrift der kirchlich-katholischen Trauung nıcht befolgt wurde.

iıne Kirche, die das auf die Dauer innehmen würde, ohne auf effektive Besserung
sınnen, ine solche Kirche, scheint CDy würde unglaubwürdig. Es se1l eigens darauf

hingewiesen, da{fß dies nıcht das Problem der anzen katholischen Kıiırche ist; enn in
anderen Ländern sieht Banz anders ARINY Es 1St das Problem der katholischen Kirche
1n Deutschland. Doch weil ein Problem der kirchlichen Ordnung ist, geht auch die
gESAMLE Kirche Die Gesamtkirche kann der Einheitlichkeit kirchlicher Ord-
NUuNngCnN 1ın aller Welt wiıllen einem Land auf die Dauer nıcht ine Ordnung der Misch-
ehe auferlegen, die schwere, Ja unerträgliche Opfer verlangt. „Die Universalität der
Kirche würde sich als eın lebensfremdes, abstraktes 5System erweısen, WEeNN 1n ıhr YI1ie-
den und Bestand VO  - Hunderttausenden Fhen eines Kirchengebietes nıcht mehr Ins
Gewicht tallen.“

Wır haben bei der Mischehen-Häufigkeit festgestellt, dafß die kirchliche Ordnung
nıcht das erreicht, W as S1ie bezweckt, nämlich die Verhütung VO  $ Mischehen. Wäre CN

angesichts der zuletzt erkannten Tatsachen über die Mischehen-Ungültigkeit wirklich
VEIINCSSCIL, urteilen, da{fß diese kirchliche Ordnung das Bezweckte iıcht 1LUr nıcht
erreicht, sondern geradezu Gegenteiliges; daß s$1e nıcht NUur sinnlos, sondern g..
radezu wıdersinn1g 1n ihren Wirkungen geworden ist? Die gegenwärtige Ordnung der
Kirche schaftt iıcht wenıger Mischehen, sondern schaftt mehr ungültige Ehen

Der Kern des Problems

Hıer wird der eigentliche Kern des Mischehenproblems in Deutschland sichtbar, die
tiefste Bedrohung, die die Mischehe für die Kirche 1St. Sıcher, die Mischehenfrage steht
1m Zentrum der Öökumenischen Frage, sS1e 1St ine Sökumenische rage Das hören WIr Ja
immer wiıeder. ber tieter noch und ernstier 1St s$1e mittlerweile einer Lebensfrage
der katholischen Kirche 1in Land geworden, Ja, einem Problem der Religion
überhaupt. Denn das 1St doch die kirchliche Sıtuation, auf die diese hohen Zahlen uns

hinweisen: Viele verstehen aum noch, W as die Kirche hier TUr un! ordert. Sie hal-
ten die Vorschriften der Kirche un: ihrer Ordnung 1er für überholt, für unrealistisch.
Steht die Mischehenordnung der Kirche nıcht einfachhin 1n der Gefahr, VO  e den Tat-

In Wirklichkeit nach dem „Statistischen Bericht der EK1ıD“, Nr. 244, VO' 15 12 1966, 1n der
Bundesrepublık VO:  ; allen Mischehen mıt einem Katholiken 1964 16,8 0/9 Ehen MI1t wen1igstens einem
Geschiedenen und 1965 1707 0/9; Iso 1n diesen beiden Jahren 1U eLwa die Hälftte der Zahl,; die Wr
1er eingesetzt haben. In den Jahren davor dürfte die Prozentzahl noch niedriger liegen. In den letzten
20 Jahren dürfte der Schnitt der Mischehen VvVon Katholiken MIt (wenıgstens) einem Geschiedenen bei
eLiwa2 15 0/9 der Mischehen VO'  - Katholiken liegen; ann läge die Zahl der der Formvorschrift
ungültigen Mischehen VO'  - Katholiken 1n Deutschland heute bei eLiwa 950 000

Dombois, 11 ! Concilium (1965) 315
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sachen, den Ereignissen, der Entwicklung überrollt werden? Wıird die luft ZW1-
schen Rechtssatzung und Realıtät, 7zwischen dem Ehebild der „katholischen Kirche“
un dem Ehebild des „Katholiken“ in diesem Punkt (und nıcht NUur hier!) nıcht ımmer
yrößer? Werden die Bestimmungen des kirchlichen Rechts überhaupt noch CNOIMM-
MECN, 1M wesentliıchen verstanden, als praktikabel und lebbar angesehen? Man sich
daher vielfach einfach über S1e hinweg oder in  } erfüllt sS$1e Aaus Furcht, nıcht aber, weil
INall w1e doch eigentlich se1n sollte VO:  e ihnen überzeugt SE S1e einsieht als Hılfe,
als Lebensführung, als Schutz

Das ungelöste Problem der kirchlichen Mischehenordnung treibt viele Menschen Aaus

der Kirche hinaus, aßt ıhre oft SOW1€eS0O NUur schwachen und zerbrechlichen Bindun-
ZCcn die Kirche noch lockerer, noch belastender werden, drängt S1e geradezu 1ın eın
konfessionell ungebundenes Christentum, 1Ns SOgeENANNLE „relıig1öse Niemandsland“.
Gerade das, W 4S die gegenwärtige Mischehenordnung verhindern sucht, nämlich die
Entfremdung VO: Glauben, die Loslösung VO  ; der Kırche, gerade das,; scheint in
NUr allzu vielen Fällen, erreicht und Öördert S1e* die Entfremdung VO Glauben, die
Lösung VO:  . kirchlicher Bindung und Praxıs.

Um das 1im Hinblick auf die Formvorschrift exemplifizieren: Der Mensch heute
kann schlechterdings nıcht mehr begreifen, daß wel Menschen, die sıch jeben, die
siıch einander versprochen haben, die dieses Eheversprechen auch Ööftentlich VOL der (3@e:
sellschaft kundgetan und alle Konsequenzen dieses uns übernommen haben, daß wWwel
Menschen, die 1U schon jahrelang Freud und Leid, zuLe un:! böse Tage gemeinsam
LrageN, die Kinder haben un: s1ie mi1t Sorge und Aufwand Menschen -

z1ıehen suchen der Mensch VO  ; heute kann eintachhin nıcht begreifen, dafß eın sol-
ches AAr nıcht verheiratet se1n soll, dafß ine solche Lebensgemeinschaft keine echte
Ehe seın soll, NUur darum, weıl ine kirchliche Vorschrift dagegen steht, LUr darum, weıl
dieses Agr seine Ehe nıcht VOor dem zuständıgen Geistlichen eingegangen 1St. Nur
darum, weıl S1e dies nıcht vielleicht nıcht einmal Aaus gleichgültigem Wıllen,
sondern weil s1ie nıcht tun konnten, da der nichtkatholische Partner diesen Gang ZUuU

katholischen Traualtar nıcht auf sıch nehmen konnte darf der Katholik 1U  ; nıcht
mehr voll teilnehmen sakramentalen Leben seiner Kirche CT, der vielleicht -
SsONSten 1ne christlichere Ehe führen sıch bemüht als mancher, der katholisch g..

wurde. Wer wird das begreifen? Mußfß sıch nıcht abgestoßen, ausgestoßen, —>

kommuniziert“ fühlen? Wırd nıcht hinausgetrieben Aaus irchlichen Bindungen, fern-
gehalten VO relig1öser Praxıs? Und die Zahlen, w1e oft das geschieht, wurden Ja g..
nın

Hıer lıegt der Kern des Problems. Es 1St eın ökumenisches Problem, aber 1ISt all-
mählich einem innerkirchlichen und relig1ösen Problem geworden. Wır schützen,
bewahren und Öördern nıcht Glauben und kirchliches Leben der 1n einer Mischehe Le-
benden durch die Mischehenordnung, sondern WIr ındern und erschweren S1Ee NUr all-
zuoft. Gerade dort, S relig1öses und kirchliches Leben notwendiger ware,
weıl 1n einer Mischehe schwerer leben ist, wiırd häufig noch belastet; gerade

79



Johannes Günter Gerhartz

dort, die Ehen noch mehr stärken und stutzen waren, weıl S1e durch den
Zwiespalt im Glauben gefährdeter sind, werden S1e häufig noch einmal gefährdet,
wejl s$1e gcCcnh einer positiv-rechtlichen Vorschrift kirchlich ungültig sind.

Angesichts dieser kırchlichen Sıtuation iragt sıch doch Was kann die Kirche LUunN,
ine heute ANZCMESSCHEC kırchliche Mischehenordnung erstellen, ine Ordnung, die
Grundlage un Stütze einer heute VOT allem anderen notwendigen Mischehen pastoral
1St. und diese nıcht können meınt oder iıhr SAl 1m Wege steht? Gerade be] der
Mischehe und ıhrer Ordnung steht die Kirche VOT der Chance und der Aufgabe, ıne
wirklich pastorale Ordnung schaften, ein geistliches Kırchenrecht, das seiıne Autorität
Aaus der Tatsache erhält, da{ß Führung und Hıltfe AB el der Menschen ist, die 1in
dieser Ordnung leben Wır wollen dieser rage für die Formvorschrift bei der isch-
ehe nachgehen.

Die kirchliche Formvorschrift und die Mischehe

Die kirchliche Formvorschrift besagt, daß eın Kaéholik‚ INas sich auch mıt einem
Nichtkatholiken verheiraten, seine Ehe grundsätzlich 1Ur VOL dem zuständigen katho-
lıschen Geistlichen und Wwe1 Zeugen gyültig abschließen kann. Diese Vorschrift gilt heute
1n der >>  MmMtiecn lateinischen Kirche Sıe wurde auf dem Konzil VO  3 'Irıent 1563 g..
schaften. Es ware aber ırrıg, daraus entnehmen wollen, daß S1e SCHCH die Reforma-
t10N 1mM allgemeinen oder SCcHCH die Mischehen 1m besonderen gerichtet WAar. Luther
cselbst hatte schon Jahre UuVOo 1n seinem Büchlein „Von Ehesachen“ (1530) [032473
ZESAYT, da{fß „göttlich Recht“ ISt, daß die Ehe „Öffentlich VOT der Gemeijnde oll —

SCHOMMEN und gestiftet“ werden und „mMit Zeugen, die solches beweisen können“.
Und begründete das damiıit, da{fß 9  1e€ Ehe eın öffentlicher Stand iSt, aber sıch
wel miıteinander heimlich verloben, ann nıemand Sew1fs se1in, obs wahr se1l oder
nıcht“ (senau AUN diesem Motiıv wurde die Formvorschrift nach langen und schwe-
LE Diskussionen darüber, ob die Kirche das überhaupt könne, VO  n den Konzilsvätern
erlassen das Unwesen der SOZCNANNTLEN geheimen oder „klandestinen Ehen“
der damaliıgen Gesellschaft. Das Ehen, die gültig, aber nıcht öffentlich eingegan-
SCHh worden 1, die also deswegen öftentlich nıcht als Ehen bekannt und
öftentlich auch nıcht geschützt werden konnten, mi1t all den sıch daraus ergebenden
üblen Folgen, besonders für die Tay und die Kınder, da die MmMIi1t der Ehe übernommene
Treue- un: Sorgepflicht Zz7ume1st überhaupt nıcht oder WL doch, dann 1LUr nach
langwierigen richterlichen Untersuchungen öftentlich urgıjert werden konnte. Dıie
Kırche sah sıch CZWUNSCH, ine wirksame Maßnahme dieses bel ergreifen.
Und das WAar die SÖöffentliche orm als absolute Bedingung der Gültigkeit einer jeden
Ehe

Wenn das aber die Herkunft un Zielsetzung der kıirchlichen Formvorschrif 1st,
dann wiırd doch gerade daraus ihre N Fragwürdigkeit für heute NUr erneut often-
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bar! Denn diese Regelung 1st über 400 Jahre alt, STAamMMmMtT also Aaus eiıner Zeit, 1n der die
yesellschaftliche un: menschliche und auch die kirchliche Sıtuation ine ganz andere
War als heute. 1so ein Relikt Aaus VEISANSCHECN Tagen! Und VOT allem annn INa  w}

S1Ee Sagcell. Das Problem der Klandestinität der Ehe existliert heute gar nıcht mehr w 1e
damals, da heute die Staaten durch ıhre Gesetzgebung den Oftentlichkeitscharakter des
Eheabschlusses gewährleisten, Ja erzwıngen. Warum also diskutiert in  z} noch lange
über die Formvorschrift? Warum schaftt na  z sie nıcht eintach ab? Wır haben doch
sehen, welches Unheiıil S1e gerade bel den bekenntnisverschiedenen Ehen in Deutschland
anrıchtet!

Daraut 1st Sazec Es 1st WAar richtig, da{ß die Begründung und der Rechtszweck
der Formpdlıcht nıcht mehr die Siıcherung des Oftentlichkeitscharakters des Eheabschlus-
SCS sein ann. Er iSt durch die staatlıchen Ehegesetze gesichert. Die Ehewillenserklärung
steht dadurch test. ber steht dadurch auch schon der echte und christliche Ehewille
c<elbst test? Denn das 1st doch bedenken: Der säkularisierte und pluralistische Staat
ISt in vielen und fundamentalen Fragen VO  3 der Eheauffassung der Kirche entfernt.
Um vieles, W a4s für die Kirche 1n der Ordnung der christlichen Ehe selbstverständlich
und unaufgebbar 1St, kümmert sich der Staat nıcht, kann, Ja darf sich Salr nıcht küm-
MernN. Denn der Staat hat ein anderes Zıel, 1ine andere Aufgabe als die Kırche Sıe
liegen autf verschiedenen Ebenen. Und weıl das 1St, kann die Kirche nıcht eintfach
die Fhe dem Staat überlassen. Sie würde ıhren spezifischen Auftrag gegenüber der Ehe
vernachlässigen. Immer 1St die Kirche gefragt, W 4s S1e selbst, un nıcht die Welt, ntier

Fhe versteht®: W A4s SLE Aaus ihrem Wesen und Auftrag 1n dieser Welt ZU Wohlergehen
dieses wichtigen menschlichen CGsutes beizutragen hat Darum 1st Pflicht der
Kıirche, bei den Brautleuten VOT der Ehe nach Kräften auf die christliche Einstellung
ZUF Ehe pastoral hinzuwirken und S1e nach Möglichkeit sichern: den Ernst der Ver-
pflichtung, das volle Eheverständnis, den rechten Ehewillen, die Ehefähigkeit. Das 1St
ihr Dienst der Integrität und dem Schutz jeder einzelnen Ehe Die Formvorschrift,
die dies erreichen sucht, wirkt also auch heute noch ehesichernd, 1St also auch heute
noch wohlbegründet. Verstärkend kommt hinzu, da{ß die Ehe eın Sakrament ISt und
dafß deswegen höchst ANSZEMESSCH 1St, dafß S1E 1n relıg1öser, lıturgischer orm ein-

wird.
Das also 1St das Dilemma, das sıch den Biıschötfen auf der Synode bezüglich der

Formvorschrift für die Mischehen stellte: Sollten S1e die Form beibehalten, dann WUur-  f
den S1e Cun, W as S1e nıcht etun durften, nämli;ch ökumenisch gesehen gerade dem
Nıchtkatholiken ıne schwere, of? unerträgliche AasSst auferlegen un: kirchlich g-
sehen viele ungültige Mischehen hinnehmen; oder sollten sıe die orm abschaffen,
dann würden S1e ıcht tun, W as S1e tun mußten, nämlich der christlichen Ehe den ıhr
gerade heute notwendigen Schutz geben.

Vgl Dombois, Das echt der Gnade Okumenisches Kirchenrecht Wıtten 643
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Lösungsversuche

Als Lösung bot sıch eın Mittelweg Man kam damıt wieder auf den Vorschlag
zurück, den schon die Vorlage des Konzıils gemacht hatte, der aber auf dem Konzıil
nıcht durchgekommen WAar. Auf der Synode wurde 11LU  a} mı1t großer Mehrheit dafür
gyestimmt. Die Bischöfe für die grundsätzliche Beibehaltung der kirchlichen orm
ZUr Gültigkeit der Ehe: s1e wünschten aber die Vollmacht, VO  a} dieser Vorschrift dispen-
sieren können, Wann ımmer S1e für ZuLl befänden, da{fß dann die Ehe vültıg VOT

dem Standesbeamten geschlossen werden könnte. Die Vorteıle dieser Lösung liegen
autf der and Einmal würde die Kırche den Kontakt mMi1t den Brautleuten VOT der Ehe
und ıhr Hinwirken auf ine ZuULE christliche Ehe auch da nıcht preisgeben, S  e die
Form schliefßlich freigibt. Zum anderen würde für den niıchtkatholischen Partner der
Zwang tortfallen, eıner katholischen Zeremonie teilzunehmen, die innerlich nıcht
bejaht; viele Ehen würden gültig in staatlicher orm gyeschlossen werden. Schließlich
empfiehlt sich diese Lösung auch dadurch, dafß S1e den Bischöten die Möglichkeit bietet,
Je nach der doch häufig cehr unterschiedlichen kirchlichen Situation iıhres Landes 1-

zugehen. Die kirchliche Ordnung ware 1e] angepaßter und beweglicher, als sS1e bisher
seın konnte.

Doch waren ZU) Gelingen dieses Weges 7wel Voraussetzungen machen. Einmal,
dafß die Dispensgewährung 1n Deutschland 1 wesentlichen einheitlich durch die Bı-
schofskonferenz festgelegt wiırd;: geht nıcht 2 daß in  - in diesen Dıngen in Deutsch-
and unterschiedlich vorangeht, dafß sich 1n dem einen Gebiet, überspitzt ausgedrückt,
„Heiratsparadiese für Mischehenpaare“ etablierten und 1n eınem anderen Gebiet aum

1ne Dıspens VO  - der orm denken ware. Die 7welte Voraussetzung ware, dafß
dann auch VO  w} der Dispensvollmacht durch die Bischöte oroßzügıg Gebrauch gemacht
würde. SOonst würde dieser Weg, der ine ZEW1SSE, WwWenNnn auch nıcht vollkommene
Lösung dieser Frage se1ın verspricht, auch nıcht 1el helfen.

ber gerade dieser etzten Voraussetzung, die doch be] diesem Modell wesentlich
erscheint, WECI11 nıcht ZW AAar eiıner Flagge etztlich doch alles beim alten
leiben soll, zeigt siıch das Ungenügen dieses Weges. Denn NUFLr 1ın einıgen wenıgen
Ausnahmetällen VO  e} der kanonischen orm dispensiert wird, W as bei einer solchen
allgemeinen Norm immer möglıch seıin MUuU und notwendiıg seın wird, ware dieser
Weg keine Lösung, würde die Zahl der WESC der kirchlichen Formvorschrift ungülti-
SCH FEhen nıcht weniıger werden. Es hätte siıch nichts wesentlich gebessert. Dıie Finfüh-
rung der Dispensmöglichkeit durch dıe Bischöfe ware Zut w1e bedeutungslos, ware
ine Scheinlösung. Wenn aber relatıv leicht und also oft VO:  - dieser Vorschrift dispen-
s1ert wird, WENN, W1€e 1er ausgedrückt wurde, großzügıg 1n diesem Punkt verfahren
wird, nach Möglichkeit kirchlich ungültige und durch diese Ungültigkeit noch e1n-
mal belastete Mischehen vermeıden, Wenn also, W as nach den eben ZeENANNTEN Zah-
len 1in eLtwa2 tür Deutschland ware, bei jeder zweıten bıs dritten Mischehe
VO  3 dieser Formvorschrift dispensiert werden würde und werden müßte, dann fragt
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sich doch, ob eınen Sınn hat, ıne gewichtige und einschneidende (die Gültigkeit
der Fhe betreffende!) Forderung erst erheben, und dann doch VO'  $ vornhereın DC-
willt und CZWUNSCH se1n, VO:  ( ıhr in soundso vielen Fällen abzusehen; ob nıcht
eher ine für das Ansehen der kirchlichen Rechtsordnung schädlichere Aus-

höhlung des Rechts bedeutet, WwWenNnn wiıeder einmal ine Norm aufgestellt wird, VO  e der
vernünftigerweıse sechr häufig dispensiert werden muß, als das Autfstellen dieser Norm

Positivem für eın Einzelinstitut des kirchlichen Rechts einbringt. Dann fragt sich
doch, W as denn der Zweck eıner solchen Norm iSt, der nıcht erst mıiıt der gebotenen
Erfüllung dieser Norm, sondern schon MI1t der Diıspens VO  w} der Erfüllung dieser Norm
erreicht wird und erreicht werden muß, damıt die Aufstellung eıiner solchen Norm,
VO  a der VO  w vornherein häufig dıspensiert werden muß, überhaupt als legitim un!: als

yültig angesehen werden ann. Dieser Rechtszweck 1St sıch klar Es 1st der Dienst
der Kirche Glaube un Ehe, die gerade 1in der Mischehe einer besonderen Siıcherung
und einer besonderen Stärkung bedürtfen.

Aber dann fragt siıch schliefßlich: Ist dieser Rechtszweck nıcht auch autf einem anderen
Weg ZeENAUSOSUL erreichen, ohne dafß diesem Ausweg (jeset7z und Dıiıspens VO

(Gesetz Zuflucht MMM werden müßte  ? Könnte INall nıcht vielleicht doch och
einen Schritt weıter gehen als die Bischofssynode 1st? K Onnte mMan nıcht aut
einem anderen Weg „gerader“ 7A50 gleichen Ziel gelangen? Es scheint, da{ß diese
Möglichkeit g1ibt.

Da{iß diese Möglichkeit nıcht se1n kann, die Formvorschrift als Gültigkeitsbedingung
der Ehe VO  w Katholiken pauschal aufzugeben, dürfte nach dem oben Dargelegten Ver-

ständlich seıin. So ökumenisch yesinnte un: aufgeschlossene Männer WwW1e€e die Kardinäle
Bea und Suenens haben diesen Weg auf der Bischofssynode abgelehnt. Auch die kon-
7ilıare und nachkonziliare Neuordnung der Mischehe mi1t orthodoxen Christen ordert
ine Trauungsform ZUr Gültigkeit der Ehe

Es geht auch nıcht A den Gründen ıne pauschale Formfreiheit dadurch AUS5-

zuweıichen suchen, daß 83808  } die Formfreiheit allein tür die Mischehen vorschlägt,
die Gültigkeit der eın katholischen Ehen aber weiterhin die Beachtung der Form

gebunden seın aßt Das 1St vielleicht der inkonsequenteste aller Lösungsversuche. Denn
für ine einschneidende Mafßnahme w1e die Formvorschrift mussen oll s1e legıtım
erlassen worden se1in cschr gewichtige Gründe sprechen. Wıe aber 111 in  w} einsichtig
machen, daß diese schweren Gründe be1 den eın katholischen Ehen da sind, wenn S1e
tür die Mischehen, also für mittlerweile tast 0/9 aller Ehen VO  $ Katholiken, dann
doch nıcht gelten? der w1e annn INa  - Gewı1ssens die Mischehe AaUus dieser OoOrm-
vorschrift entlassen, wenn wirklich zuLtLe und schwerwiegende Gründe für die Beibehal-
(ung der orm Zur Gültigkeit der Ehe bestehen? Neın, jedes Modell Zn Lösung der

Formschwierigkeit, ob Formfreiheit, Diıspens, oder ine dritte oder vierte Möglichkeit,
mu{fß grundsätzlich aut alle Ehen anwendbar se1n, für alle Ehen gelten. Wenn auch
nıcht miıt der Häufigkeit zutriftt, die AUuS$S der den relig10nSs- oder bekenntnisverschiede-
nen Ehen typischen Sıtuation erwächst, sınd doch auch für eın katholische Ehen

;
P VE P D



Johannes Günter Gerhartz

durchaus Sıtuationen möglıch, in denen die Beobachtung der Formpflicht 1n ihrer Jjetzi-
SCHh Form, das heißt also die kirchliche Trauung, entweder VO  w seıten der Kirche oder
von seiten des Paares ıcht werden kann.

Eın Modell der Formpflicht

Der hier vorgelegte Lösungsversuch geht einmal VO  } der Erkenntnis AUS, daß die
katholische Kirche auch und gerade heute und gerade auch bei der Mischehe einen
echten Dienst Glauben und der Ehe der Katholiken, ihrer Sicherung und Stäir-
kung eisten hat, den etztlich L1LLULC s1e selbst eisten annn Dem Staat und den ande-
TeN Glaubensgemeinschaften diesen Dıienst, der doch SANZ und Sal Aaus katholischem
Glaubens- und Eheverständnis erwächst, aufzuerlegen, 1St theoretisch nıcht zumutbar
und praktisch nıcht durchführbar. Dieser Lösungsvorschlag geht um andern VO  e} der
Erkenntnis Aaus, dafß dieser Dienst der Kirche nicht mMit der kirchlichen Trauung als
einer relig1ösen Feıjer ıdentisch ISt. Dieser Teil der Formvorschrift, nämlich die katholi-
sche Trauung selbst, könnte also und sollte, da gerade S1e erfahrungsgemäfß bei vielen
Mischehen oder auch bei manchen „katholischen“ Ehen der eigentliıch schwierige Punkt
der Formpdlicht 1St, nıcht mehr ZUur Gültigkeit der Ehe gefordert se1In. VWegen des sakra-
len und sakramentalen Charakters des christlichen Eheabschlusses 1St die katholisch-
kirchliche Trauung dem Katholiken jedoch selbstverständliche orm se1nes Eheabschlus-
SCS, bleibt S1e ıhm kirchlich empfohlen und grundsätzlich befohlen.

Damıt aber die Kirche den ıhr auferlegten un notwendigen Dienst der Sicherung
und Stärkung Eheinstitut und den einzelnen FEhen der Katholiken auch künftig
wirklich und wirksam ertfüllen kann, leiben die WwWwel1 weiteren Elemente der bisheri-
SsCnHn Formvorschrif weıiterhin Gültigkeitsvoraussetzungen der Ehe VO  a} Katholiken.
Das 1St erstens die hirchliche Prüfung und hırchenamtlıiche Feststellung der Ehe, die
durch den jeweiligen Pfarrer VOrTr dem Eheabschluß gyeschehen hätte. orm und 135
halt dieses Aktes sollen hier nıcht näher dargelegt werden. Dadurch würde der christ-
liche Ehewille des Brautpaares selbst nach seiner konkreten Möglichkeit und Tatsäch-
lichkeit testgestellt und eventuell OT: hergestellt, wobej dem Brautpaar einer
Mischehe offenstünde, auch noch das Ehegespräch mıt dem nıchtkatholischen Geist-
lichen suchen. Das 1St zweıtens der Eheabschlufß in einer öffentlichen Form, dıe
wirklich Eheabschlufß iSt, se1l die katholisch-kirchliche Trauung, se1 die standes-
amtliıche Eheschließung. Darauf 1St heute schon eın gesellschaftlıch Zar nıcht VeOI-

zıchten. Diese 7weıte Gültigkeitsbedingung wiırd Ja als solche schon VO Staat gefor-
dert. Durch diesen Offentlichkeitscharakter des Eheabschlusses würde die Ehewillens-
erklärung des Brautpaares festgestellt und 1n ihren kirchenrechtlichen und zıivilrecht-
lıchen Konsequenzen urgiert werden können.

Eıne Formpflicht als kirchliche Sicherung des Ehewillens und als öffentliche Oorm
der Ehewillenserklärung erscheint heute als grundsätzlich notwendig und auch als -
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mutbar. Sıe ware der außere rechtliche Rahmen, der Raum, der der notwendigen Ehe-
und Mischehenpastoral die Grundlage und Hiltfe böte, die S1€e braucht, ihrerseits Nu  w}

je nach der konkreten Sıtuation des jeweiligen Brautpaares echte Ehe- und, besonders
be1 Mischehen, Glaubenshilfe leisten, auf die Christlichkeit un: Festigkeit der
Ehe, aut die Wahrung und Förderung des Glaubens der Ehepartner un ıhrer Kinder
hinzuwirken.

Auch die amtliche Kirche würde bei dieser orm das ihr eigentlich notwendige Maß
Freiheit und Beweglichkeit wiedergewıiınnen, das s1e M1t der Koppelung der Gültig-

keıit der Ehe dıe kirchliche Trauung weithin eingebüßt hat Be1 der jetzigen orm
mu(ß die Kirche ZuLt w1e jeden Katholiken kirchlich trauen, der darum bittet, auch
dann, wWwWenn die Bıtte aus allen anderen als relig1ösen otıven erfolgt und die InNan-

gelnde Religiosität und Kirchlichkeit des Bittstellers eigentlich ıne Mitwirkung der
amtlichen Kirche verböte. Und das darum, weil jedermann grundsätzlich eınen AH-

spruch aut den Abschluß einer gültigen Ehe hat Wenn die Kiırche aber ıhre qualifizierte
Mitwirkung ZUTL Bedingung der Gültigkeit dieser Ehe macht, dann hat der Ehewillige
gelnde Religiosität und Kirchlichkeit des Bittstellers eigentlich ıne Mitwirkung der
eben auch das echt auf diese qualifizierte Mitwirkung der Kirche, ohne die ıne
gültige Ehe nıcht zustande bringt. Eiınem Menschen aber den Abschlufß eiıner Ehe
verweıigern, bedarf schon außerst schwerer Gründe, die die Kiırche in der Vergangen-
heit vielleicht doch leicht als gegeben vorausgeSetzZt hat

Be1 dem hier vorgelegten Weg der Ordnung der „Formpdlicht“ (mehr noch als bei
dem Weg der Dispensgewährung, die besonders nach der bisherigen Praxıs 1n Ehe- und
Mischehesachen leicht als Erlaubnis verstanden würde) würde die Kirche 1e1 sach-
gerechter und beweglicher ihre Mitwirkung be]l der Ehe und also die katholisch-kirch-
liche Trauung 1n Einzelfällen verweıigern können, ohne dafß deswegen jedesmal das
natürlıche und fundamentale echt des Menschen autf Fhe mi1t ZUur Frage stünde. Wenn
zZu Beispiel ein Katholik ine Entscheidung bezüglich der relig1ösen Erziehung seiner
Kinder träfe, die VOTL dem Glauben und VO  e der Kirche nıcht verantwortet werden
kann?®, könnte die Kirche be]1 dieser Ordnung der Formpflicht ıhre Mitwirkung bei der
Fhe 1n der katholisch-kirchlichen Trauung verweıgern und müßte das auch TIu  =) ber
ob die Kirche 1n einem solchen Fall ebenso handeln könnte und dürfte, WL 1n und
mıiıt der Verweigerung der kirchlichen Trauung dıe Ehe selbst und ihre Gültigkeit Ver-

weıigert würde, 1St doch durchaus die rage Das 1St die rage allein schon (wenn auch
nıcht nuUr) deshalb, weiıl die Kirche durch diese Maßnahme, w1e die Dınge NUu  $ einmal
lıegen, 2um Je verhindern und 7umelst 1104475 die bel vermehren würde: die
Ehe wiırd zume1st trotzdem eingegangen, die Kinder werden dadurch nıcht katholisch
CrZOgCN, die Ehe aber ware ungültig und durch diese Ungültigkeit belastet, die NO I1-

tuelle Besserung und Umkehr des Katholiken 1Ur erschwert. Rechtliche Abschreckungs-

Vgl dieser rage Gerhartz, Die katholische Kindererziehung 1n der Mischehe und das gOtt-
iche Recht, 1n ! Theologie und Philosophie 472 (1967) 552-576; ort auch eıtere Literatur.
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maßnahmen haben in unserer Gesellschaftsordnung in diesem Bereich kaum posıtive
Wirkung. Das 1St heute schon lange ıcht mehr eın Bereich, der durch Rechtsnormen
und Stratmafßnahmen abwehrend und abschreckend adäquat „geordnet“ werden
könnte. Sondern das iSt das Feld, 1n dem, WECLN überhaupt, dann LUr ine moderne un
intensive Ehe- und Mischehenpastoral 1n Gewissensbildung, Entscheidungshilfe un
Ehebetreuung VErMaAaS.

Ob der jler vorgetragene Weg JT Neuordnung der Formpflicht auch für andere
Kirchen als die Kirche in Deutschland gangbar 1St oder nicht, soll 1er ıcht mehr Cr-

Ortert werden. Wegen der sehr unterschiedlichen Sıtuationen der Mischehen 1n den
verschiedenen Ländern und Kirchen wiırd iIna  - ur eıit 1n der Kirche 1n gew1ssem Um-
fang aut einheitliche Prinzıpijen aufgebaute „Regionallösungen“ nıcht herumkom-
IN Sollte aber i1ne Prüfung dieses Modells eiıner Formpflicht ergeben, dafß einer-
Se1Its alle wesentlichen Forderungen, die Sıcherung und Stärkung VO  e} Fhe und Glauben

die Formpflicht in einer Fhe- und Mischehenordnung stellen, erfüllt un daß
andererseits die arten und die Unangemessenheit der bisherigen Ordnung 1n diesem
Punkt nach Möglichkeit vermeıdet, dann ware iın der 'Tat kaum einzusehen,
diese Lösung nıcht auch 1n anderen Gebieten ANZCHOMM:! werden könnte, 1n der die
Mischehensituation noch nıcht EXirem 1St Ww1e 1in Deutschland. Man MUuU Ja nıcht -
bedingt lange warten, bıs die Wirklichkeit des Lebens die bisherige Ordnung Zer-

brochen hat und die Tatsachen Zzu Handeln zwıngen. DDas wırd yewöÖhnlich teurer

bezahlt als ıne rechtzeıtige und realistische Neuordnung der Dinge

Folgen A2US dem evangelischen Verständnıiıs

Zum Abschluß se1 noch ZAER besseren Verständnis der zwischenkirchlichen Situation
1n Deutschland auf das Folgende hingewiesen. Es wiırd dem autmerksamen Leser nıcht
entgangen se1N, dafß hier immer 1Ur auf dıe staatlıche Eheschließung als mögliche Alter-
natıve ZUur katholischen Trauung hingewiesen wurde, nıe aber autf die evangelisch-
kirchliche Trauung. Warum”? Hıer zeigt sıch ıne Eigentümlichkeit der evangelischen
Kırchen 1n Deutschland und ıhrer Eheordnung, die für die ökumenische Regelung der
Mischehenfrage zugleich ıne Schwierigkeit Ww1e auch 1ne Chance bietet. Diese Eıgen-
tümlichkeit ISt, daß für die amtlichen evangelıschen Kırchen 1n Deutschland und für
die evangelische Theologie keine kirchliche Trauung W1e 1n der katholischen Kirche
1bt, dafß die evangelisch-kirchliche Trauung eın ehekonstituierender Akt 1St Wenn
auch der außeren OoOrm nach das yleiche geschehen INa W1e be1 der katholischen Irau-
ung, also der Ehewille erfragt und abgegeben wiırd, 1St ıcht das gyleiche! So Sagl
AA die „Ordnung des kirchlichen Lebens der Evangelischen Kirche 1n Hessen un
Nassau“ VO  e 1962 1n einem „Merkblatt“ ZU Kapiıtel A VOon Ehe und Trauung“ sehr
deutlich: „Eıne lıturgische Ordnung der Trauung wırd vorbereitet: eiınem alschen
Verständnis der Trauung 1n der Gemeinde begegnen, 1St wichtig, daß der Pfarrer



Mischehen hne kirchliche Trauung?

schon jetzt solche lıturgische Formulierungen vermeidet, die den Anschein erwecken,
als ob mi1t der Trauung die Ehe geschlossen ware. Die Trauung hat vielmehr die 5”
schlossene Ehe ZUr Voraussetzung.“

Also, bei der evangelischen Trauung kommt die Ehe nıcht zustande, sondern über
dıe auf dem Standesamt zustande gekommene Ehe wird durch die Fürbitte der (Ge-
meinde der Segen des Herrn gerufen, s1e wird „Christus, dem Herrn, unterstellt“, Ssie
wird als christliche und christlich führende Ehe SVOL der Gemeinde öffentlich be-
stätigt“ 1 Das 1St iıne Zute Sache; das 1St aber eın ehestiftender Trauungsakt. Wenn
also die katholische Kirche 1n Deutschland einen öftentlichen Eheabschluß 11 W as

S1e wollen MU: dann bleibt ıhr keine andere Wahl, als für die Paare, die S1e Aaus der
katholisch-kirchlichen Form entläßt, die staatliche Eheschließung und 1LUFr S1e NZU-

erkennen. Sıe annn die evangelisch-kirchliche Eheschließung nicht anerkennen, weıl Ees

keine Eheschließung 1St Das 1St die Schwierigkeit.
Hıer aber, scheint C5S, liegt auch die Chance. Wenn dieser Unterschied 7zwıischen der

katholischen un: evangelischen Trauung esteht und WE „für den evangelischen Ehe-
partner Predigt und Gebet die wesentlichen Dıinge  D be]l der Trauung sind, dann sollte

doch nıcht schwer se1n, daß beide Geistliche bel der Trauung e1ines vemischten
Paares tätıg werden, jeder das seine LUL, entweder gemeınsam oder nacheinander, da
doch beide Cun, W 4S sinnvoll 1St und seinen spezifischen Wert hat und also bei
solcher Doppeltrauung nıchts geschieht, W as um andern widersprüchlich ware oder
eıne bloße, das andere ausschließende Wiederholung des gleichen. och dann sollten
die evangelischen Kiırchen in Deutschland auch das Cun, W as schon die eben angeführte
„Ordnung des kirchlichen Lebens der Evangelischen Kırche in Hessen un:! Nassau“
intendiert, nämlich bei der lıturgischen orm der Trauung ll das vermeiden, W as

den Anscheıin erweckt, als ware die Trauung das, W 4s S1e doch nıcht se1n will, FEhe-
abschlufß.

Sicherlich beantwortet diese Überlegung nıcht alle Fragen, dıe sich 1m Zusammen-
hang mıiıt einem eventuellen Zusammenwirken der Geistlichen bei Trauungen VO  z

Mischehen stellen, aber sS1e verma$g doch wen1gstens eınen Ansatzpunkt aufzuzeigen,
der nıcht VO  e} vornherein als aussichtslos erscheinen laßt, W EECN1) ohne Anımositäten
ine Weıse kıirchlicher usammenarbeit vesucht wiırd, die dieses menschlich und kirch-
lıch schwierige Problem der Mischehe auch 1n diesem Punkt erleichtern verspricht.

10 So eın Gutachten des Theologen-Ausschusses der VO: Januar 1953


